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REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FOR LAN DESVERTEI DIG UNG 

Zahl 9.592.-PräsB/71 
Investitionsprogramm; 
Anfrage der Abgeordneten TÖDJJnm . 
und Genossen an den Bundesminister 
für Landesverteidigu.ng, Nr. 850/J~ 

.... 1m die' 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wie n 

ft.tf IA.~· 
;~. ~SO .jJ. 
. Präs. am .. ~~971 

In Beantwortu!1g der in der Sitzung des .Nationalratesam 
16. Juli 1971 seitens der Abgeordneten zum Nationalrat TÖDLING 
und ':'enossen überreichten, a..Tl mich gerichteten Anfrage Nr. 850/(J, 

betreffend Investitionsprogramm, beehre ich mich folgendes mit­

zuteilen: 

.Wie ich bereits verschiedentlich zum Ausdruck gebracht ·ha­

be t stellt dasBun~esgesetz vom 15. Juli 1971, mit dem wehr­
rechtliche Bestimmungen neuerlich geändert werden, nur einen 
wenn auch wesentlichen ersten Schritt für eine 1:unfassende Re­
form des österreichischen BUlldesheeres dar. ~gesichts des Um-

'fanges der mit einer grundlegenden Heeresreform in Zusammenhang 
stehende~ Probleme war es wahl kaum zu umgehen, daß hinsichtlich 
aesaut. Grund der Richtlü:üen . des Bundesministeriums'für Finan­
zen erstellten langfristigen Investitionsprogrammes des Bundes 
für die Jahre 1971 bis. "1980 .seitens des Bundesministeriuillp für 
La..1'1desverteidigung am.17 .·März 1971 vorsorglich ein zusätzlicher 
Mehrbedarf , dessen Programm zu diesem Zeitp1..1nkt "noch nicht voll­
ständig erstellt wel~den" kor..nte, angemeldet \vurde • 

. Der für die beabsichtigte Bur.tdesheerreforril zu erv.,rartende 
finanzielle Mehrbedarf bezieht sich nämlich nicht eJ.lein auf 
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jenen Mehraufwand, der für die Durchführung des eingangs 

~itierten Bundesgesetzes, insbesondere für die Aufstellung 

der Bereitschaftstruppe erforderlich ist. Bei der Feststel- d 

lung des Mehrbedarfes, der sich auf dem materiellen Sektor 

ergibt, muß auch auf den Abbau von Vorbelastungen sowie auf 

die etappen'v'leise Erneuerung überal teten und darni t im Betrieb 

unrationell gewordencn Materials (Fahrzeuge, Waffen und 

sonstiges Gerät) Bedacht genommen'werden~ 

Während der mit der IIVlehrrechtsnov,clle 1971" verbun­

qene finanzielle IVJehraufwand immerhin zu jenem Zeitpunkt 

einigermaßen veranschlagt werden konnte, in dem die ab~ 

schließenden Verhandlungen im Landesverteidigw1gsausschuß 

stattfanden" erscheinen hinsichtlich des übrigen erwähnten 

Mehx'aufvmndes nur u grobe Schätzung'cn l1iöglich .•. 

Im einzelnen darf ich folgendes ausführen: 

Zu 1 und 2: 

Auf Grund meiner einle1 tenc1en allgemeinen. Allsführungendal~f 

lch annehmen, daß die unter Pkt. 1 und 2 angeführten Frägen 

beantworte~ sind. 

Zu 3 und l~ :\ 

" 

H:i.e berei ts enlähnt, wurde' jener finanzielle Mehraufwand, . der 

in UDlIÜ ttel barem Zusammenhang mi t der Bundesheerreform aut d~r 

Grundlage der "Hehrrechtf3novelle 1971" steht, anl2.l:3lich der' 

parlamentarischen Behandlung dieser Novelle erö~tert. Was aber 

die im Zusammenhahg mit der Bundesheerrerorm erforderlichen 

Investitionen betrifft. so kann der genaue Umfang dieser In~ 

vestitionen~derzeitnoch nicht endgültig bestimmt we~den, weil 

der notwendige Abbau der aus derVerga~genhei~resultierenden 

Vorbelastungen smvie die stufen'v'Tei.sematerielle Sanj:erung be­

rücksichtigt werden mtiSsen.· 
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• 

Sofern dies gewürlscht vIird, bin ich selbstverständlich bereit, 

dem Landesverteidigungsrat das Programm des Mehrbedarfes zur 

Kenntnis zu bringen, . wobei aber neuerlich darauf hinZUvIeisen 

ist, daß infolge des Vorbelastungsproblems sowie der Frage 

der Erneuerung von Material zur Zeit noch keine endgültige 

Aussage mögl:Lch ist. 
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